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Offenes Verfahren VOB-EU  
Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof 
Metallbau- u. Schlosserarbeiten

Vergabe
Nummer: 3180_kbb
Bezeichnung: Metallbau- u. Schlosserarbeiten NB Kinderhaus  
Am Brucker Bahnhof, Erlangen
Vergabeordnung: VOB-EU
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
Ausführungsort: 91058 Erlangen
Ausführungszeitraum: 07.03.2024 bis 12.07.2024
Ablauf Angebotsfrist: 11.01.2024 10:30 Uhr
Bindefrist: 27.02.2024
Bewerberfragen bis: 09.01.2024 08:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45262670-8 Metallbauarbeiten
45341000-9 Errichtung von Geländern
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 242-5_kbb
Bezeichnung: Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Podestgeländer Treppenhaus innen gesamt L=ca. 7 m;
Handlaufkonstruktion Treppe, innen L = ca. 40 m Geländerkonst-
ruktionen an Außentreppen, L = ca. 42 m und L = ca. 33 m;  
Geländerkonstruktionen in Laubengängen, außen L = ca. 225 m; 
Rankgerüst aus Flachstahlprofilen mit Stahlseil, außen; Länge:  
ca. 2.650 m; Stahlrahmentüren mit HPL-Beschichtung, Lager, 
außen 1,00 x 2,00 m: 3 Stk.; Aluminiumtüren 6 Stück

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/468952
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Öffentliche Ausschreibung VOB/A  
Baumentsiegelung Österreicherstraße, 
Landschaftbauarbeiten 

Vergabe
Nummer: 23_VOB_129
Bezeichnung: Landschaftbauarbeiten Baumentsiegelung
Vergabeordnung: VOB / A
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91052 Erlangen
Ausführungszeitraum: 04.03.2024 bis 23.04.2024
Ablauf Angebotsfrist: 09.01.2024 10:00 Uhr
Eröffnungstermin: 09.01.2024 10:00 Uhr
Bindefrist: 08.02.2024
Bewerberfragen bis: 08.01.2024 10:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45112700-2 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: EB773_1_ös
Bezeichnung: Baumentsiegelung Österreicherstraße

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Verkehrssicherung gem. Verkehrszeichenplan
Asphalt trennen, aufnehmen und entsorgen in Kleinflächen ges. 
ca. 75 m²
Rasengittersteine, Gehwegplatten und Rabattensteine aufnehmen 
und entsorgen in Kleinflächen ges. ca. 40m².
ca. 30 m³ Unterbau und Boden im Wurzelbereich von Altbäumen 
mittels Saugverfahren aufnehmen und entsorgen.
Erstellen von zwei Baumquartieren in Verkehrsflächen inkl. Auf-
nehmen der Belagflächen (ca. 50 m²)
Aushub von Baumgruben und Verfüllen mit FLL Baumsubstrat (ca. 
70 m³), Erstellen von Einfassungen aus Betonstein und anarbeiten 
von Belagsflächen inkl. Unterbau (ca. 30 m²).
Lieferung und Pflanzung von 3 Hochstämmen inkl. 2 Jahre Fertigs-
tellungs- und 3 Jahre Entwicklungspflege.
Ansaat von ca. 100 m² Wiesenfläche inkl. 1-jähriger Fertigstellungs-
pflege

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/468661

Öffentliche Ausschreibung VOB/A  
Parkplatz Naturbadstraße Dechsendorf, 
Landschaftsbauarbeiten

Vergabe
Nummer: 23_VOB_128
Bezeichnung: Landschaftsbauarbeiten

Vergabeordnung: VOB / A
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91056 Erlangen
Ausführungszeitraum: 04.03.2024 bis 23.04.2024
Ablauf Angebotsfrist: 09.01.2024 10:15 Uhr
Eröffnungstermin: 09.01.2024 10:15 Uhr
Bindefrist: 08.02.2024
Bewerberfragen bis: 08.01.2024 10:15 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45112700-2 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: EB773_1_PND
Bezeichnung: Parkplatz Naturbadstraße Dechsendorf

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Verkehrssicherung
ca. 700 m² verkrauteter Oberboden mähen, abtragen und abfahren. 
Lieferung und Einbau von Oberboden als Ausgleich (ca. 45 m³).
Aushub von zwei Pflanzgruben und Einbau von FLL Baumsubstrat 
(ca. 5 m³)
Versetzen von ca. 70 Stk vorhandener Natursteinquader.
Lieferung und Einbau von ca. 32 m² Dachbegrünung
Lieferung und Pflanzung von 12 Hochstämmen sowie ca. 170 Sträu-
chern inkl. 2 Jahre Fertigstellungs- und 3 Jahre Entwicklungspflege.
Ansaat von ca. 700 m² Wiesenfläche inkl. 1-jähriger Fertigstellungs-
pflege.

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/468659

Offenes Verfahren VgV  
Optische Kanalinspektion 2024,  
Optische Kanal- und Schachtinspektion 
mit vorheriger Reinigung

Vergabe
Nummer: 23_VgV_120
Bezeichnung: Optische Kanal- und Schachtinspektion mit vorheri-
ger Reinigung
Vergabeordnung: VgV (Dienstleistung)
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
Ausführungsort: 91052 Erlangen
Ausführungszeitraum: 
Ablauf Angebotsfrist: 16.01.2024 10:00 Uhr
Bindefrist: 28.03.2024
Bewerberfragen bis: 10.01.2024 10:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
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Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 90400000-1 Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
90470000-2 Reinigung von Abwässerkanälen
90491000-5 Überprüfung von Abwasserkanälen
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 2024-SC039-01
Bezeichnung: Optische Kanalinspektion 2024

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Kanalinspektion nach DIN EN 13508-2:2003 in Verbindung mit 
Merkblatt DWA-M 149-2:2013
Kanalreinigung mit vorheriger Spezialreinigung von ca. 42 km 
Kanälen im Misch- und Trennsystem

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/468481

Bekanntmachung über den Erlass des 
Bebauungsplanes Nr. 472 – Geh- und  
Radweg Haundorf – Häusling – mit  
integriertem Grünordnungsplan
Der Stadtrat der Stadt Erlangen hat am 28.09.2023 gemäß § 10 Abs. 
1 des Baugesetzbuches (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 472 – Geh- 
und Radweg Haundorf – Häusling – für das Gebiet westlich von 
Häusling, entlang der Haundorfer Straße bis zur Unterführung der 
Bundesautobahn A3 als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender 
Erklärung sowie die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke werden zu jeder-
manns Einsicht beim Amt für Stadtplanung und Mobilität Erlangen 
(Gebbertstraße 1, 3. OG) während der allgemeinen Dienststunden 
bereitgehalten.
Auf Verlangen wird über seinen Inhalt im Zimmer Nr. 305 bei Herrn 
Fritsch, Tel. 86-1348, Auskunft gegeben.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 472 – Geh- 
und Radweg Haundorf – Häusling – gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.
Die gesetzlich vorgesehenen Hinweise gemäß §§ 44 Abs. 5 und 215 
Abs. 2 BauGB sind im Anschluss an diese Bekanntmachung ver-
öffentlicht.
Erlangen, den 16.11.2023
Stadt Erlangen      
Dr. Janik
Oberbürgermeister

Hinweise zu dem Bebauungsplan
a) Gemäß § 44 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB):

Sind durch den Bebauungsplan die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen be-
antragt (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den  
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
b) Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB:
Unbeachtlich beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes 
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Erlangen – Amt für Stadt-
planung und Mobilität – unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Redaktionelle Anmerkungen zum Inhalt  
des Bebauungsplanes
(enthalten keine vollständige Wiedergabe des Planinhaltes und 
sind unabhängig von der vorausgehenden Bekanntmachung)

Bei dem geplanten Fuß- 
und Radweg handelt es 
sich um eine wichtige 
Verbindung zwischen 
Erlangen und Haundorf 
bzw. Herzogenaurach, 
insbesondere dem Wohn- 
und Gewerbegebiet Herzo 
Base. 
Durch den Ausbau der 
BAB A3 auf zukünftig 
sechs Spuren soll im Zuge 
des Umbaus der Auto-
bahnbrücke zwischen 
Haundorf und Häusling 
die Unterführung ver-
breitert und somit Platz 
für die neue Geh- und 
Radwegverbindung ge-
schaffen werden. 
Durch den Bebauungs-
plan soll der Lücken-
schluss des Fuß- und Rad-
weges vom Ausbauende 
der BAB A3 bis Häusling 
ermöglicht werden.

STAND DES
BAULEITPLANVERFAHRENS

Aufstellungsbeschluss

Billigungsbeschluss

Öffentliche Auslegung

Beteiligung der Behörden
und sonstiger Träger

öffentlicher Belange + 
Abstimmung mit

den Nachbargemeinden

Abwägungsbeschluss

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Frühzeitige Beteiligung
der Behörden und

sonstiger Träger öffent-
licher Belange + 
Abstimmung mit

den Nachbargemeinden
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Herbstäckerweg

Bundesautobahn A3

Häusling

Haundorfer Straße

Bebauungsplan Nr. 472

- Geh- und Radweg Haundorf - Häusling -

Stadt Erlangen
Amt für Stadtplanung und Mobilität Nov. 2023

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

 Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023  -  Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Stadtgrenze
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Bekanntmachung der Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung des Zweckverbandes zur  
Wasserversorgung der Seebachgruppe 
BGS-WAS
Auf Grund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 5, 8 und 
9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Seebachgruppe folgende Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung seines räumlichen 
Wirkungskreises einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht,
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke,
3. oder Grundstücke, die auf Grund einer Sondervereinbarung an-
geschlossen werden.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitrags-
tatbestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die 
– zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner
1Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. 2Sind mehrere Eigentümer eines Grundstückes oder Erbbaube-
rechtigte vorhanden, so haften diese als Gesamtschuldner.

§ 5
Beitragsmaßstab
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoß-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichti-
ge Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in unbeplanten Ge-
bieten von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen 
Geschoßfläche, mindestens jedoch 2.500 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt.
(2) 1Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschoßen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 

Fläche herangezogen. 3Dachgeschoße werden nur herangezogen, 
wenn und soweit sie ausgebaut sind. 4Dabei wird die ausgebaute 
Dachgeschoßfläche nur mit 2/3 des darunter liegenden Geschoßes 
angesetzt. 5Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserver-
sorgungseinrichtung auslösen oder die an die Wasserversorgungs-
einrichtung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum 
Geschoßflächenbeitrag herangezogen. 6Das gilt nicht für Gebäude 
oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluss haben. 
7Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber 
bebaubaren Grundstücken, wird als Geschoßfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche 
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Än-
derung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen 

Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet 
wurden,

–  im Falle der Geschoßflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschoßflächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 
für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 
Grundstücksfläche,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Bei-
tragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-
schoßflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt 
die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschoßflächen, so ist für 
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz ab-
zustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

§ 5a
Übergangsregelung
1Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Herstellungs- 
und Verbesserungsbeitragssatzungen erfasst werden sollten, 
werden als abgeschlossen behandelt, soweit auf deren Grundlage 
bestandskräftige Veranlagungen vorliegen. 2Eine Nacherhebung 
findet nur statt, wenn sich die für die Beitragsbemessung maßgeb-
lichen Umstände nach Inkrafttreten dieser Satzung nachträglich 
ändern, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht (§ 5 Abs. 4); sie wird 
auf die Fläche beschränkt, die nicht bereits von einem Beitrags-
tatbestand nach Satz 1 erfasst worden sind. 3Die vorhandene Ge-
schoßfläche nach dieser Satzung wird insoweit nachveranlagt, als 
die Summe der beitragspflichtigen vorhandenen Geschoßflächen 
die nach vorangegangenem Satzungsrecht veranlagte Summe der 
zulässigen Geschoßfläche übersteigt.
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§ 6
Beitragssatz
Der Beitrag beträgt:
a) pro m² Grundstücksfläche 1,37 €,
b) pro m² Geschoßfläche 9,27 €.

§ 7
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. 

§ 7a
Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ganz oder 
teilweise abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für  
Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 10) und Verbrauchsgebühren 
(§ 10a).

§ 10
Grundgebühr
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der 
verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, 
so wird die Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
lern mit Dauerdurchfluss
bis   Q3  4 m³/h  36,00 €/Jahr
bis   Q3 10 m³/h  54,00 €/Jahr

bis   Q3 16 m³/h 60,00 €/Jahr
bis   Q3 25 m³/h 150,00 €/Jahr
bis   Q3 40 m³/h 195,00 €/Jahr
bis   Q3 63 m³/h 450,00 €/Jahr

§ 10 a
Verbrauchsgebühr
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die 
Gebühr beträgt 2,10 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-

möglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger bewegliche Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,10 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 
den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt; der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag 
schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahres-
grundgebührenschuld neu.

§ 12
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die 
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. 
jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahres-
abrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahres-
abrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszah-
lungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 14
Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 
wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.
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§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderun-
gen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Ver-
änderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1.1.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1.12.1995, zuletzt geändert 
mit Satzung vom 27.12.2019, außer Kraft.
Heßdorf, den 28.11.2023
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Seebachgruppe
Horst Rehder
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf 
(Landkreis Erlangen-Höchstadt) für das 
Haushaltsjahr 2023
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung hat in der öffentlichen Sitzung am 13.07.2023 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat mit Schreiben vom 
10.11.2023 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 
40 Abs. 1, Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungspflich-
tigen Bestandteile enthält. Die Satzung ist nunmehr nach ihrer 
Ausfertigung bekannt zu machen:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur  
Wasserversorgung der Seebachgruppe –  
Sitz: Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) 
für das Haushaltsjahr 2023
Aufgrund § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf – folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.638.400 Euro und 

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 255.700 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Umlagen werden nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000 Euro festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.
Heßdorf, 08.12.2023
Zweckverband zur Wasserversorgung der Seebachgruppe
Horst Rehder
Verbandsvorsitzender
Es wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan eine Woche 
lang vom 08.12.2023 – 15.12.2023 in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Hannberger Straße 5, 91093 
Heßdorf, Zimmer Nr. 10 aufliegt. Außerdem liegen die Haushalts-
satzung und der Haushaltsplan während des ganzen Jahres in 
der Geschäftsstelle der VGem Heßdorf innerhalb der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsicht bereit.
Heßdorf, den 08.12.2023
Zweckverband zur Wasserversorgung der Seebachgruppe
Gez. Horst Rehder
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung der Satzung für die öf-
fentliche Wasserversorgungseinrichtung 
des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Seebachgruppe

Wasserabgabesatzung – WAS 
Auf Grund von Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V. mit Art. 23 und 
Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für das Gebiet
des Stadtteils Dechsendorf der Stadt Erlangen,
der Gemeinde Großenseebach, Landkreis Erlangen-Höchstadt,
der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt,
der Gemeindeteile Reinersdorf, Neuenbürg und Reuth des Marktes 
Weisendorf,

7
Die amtlichen Seiten | Nr. 25 | 80. Jahrgang | www.erlangen.de/das | 7. Dezember 2023



Landkreis Erlangen-Höchstadt.
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband.
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer
(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuch-
rechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen 
sind zu berücksichtigen.
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
mer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasser-

versorgungsgebiet, von denen die 
Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Ab-
(= Hausanschlüsse) zweigstelle der Versorgungsleitung bis 

zur Übergabestelle; sie beginnen mit 
der Anschlussvorrichtung und enden 
mit der Hauptabsperrvorrichtung.

Gemeinsame  sind Hausanschlüsse, die über Privat-
Grundstücksanschlüsse  grundstücke (z. B. Privatwege) 
(verzweigte Hausanschlüsse) verlaufen und mehr als ein Grundstück 
  mit der Versorgungsleitung verbinden.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnah-
me aus der Versorgungsleitung, um-
fassend Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder 
Abzweig mit Absperrarmatur samt den 
dazugehörigen technischen Einrichtun-
gen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die zweite Armatur auf dem Grund-
stück, mit der die gesamte nach-
folgende Wasserverbrauchsanlage 
einschließlich Wasserzähler abgesperrt 
werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlus-
ses hinter der Hauptabsperrvorrich-
tung im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des 
durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und etwa vorhandene 
Wasserzählerbügel sind nicht Bestand-
teile der Wasserzähler.

Anlagen des  sind die Gesamtheit der Anlagenteile in
Grundstückseigentümers  Grundstücken oder in Gebäuden hinter
(= Verbrauchsleitungen) der Übergabestelle; als solche gelten 

auch Eigengewinnungsanlagen, wenn 
sie sich ganz oder teilweise im gleichen 
Gebäude befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein be-
bautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutz-
bares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserver-
sorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen 
werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-
gehender Bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstü-
cke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt 
der Zweckverband. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen 
keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleistungen dar.
(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasser-
versorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.
(4) 1Der Zweckverband kann das Anschluss- und Benutzungsrecht 
in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität 
erforderlich ist. 2Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang
(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 
2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.
(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser 
im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser 
Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der 
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Gartenbewässerung verwendet werden, soweit nicht andere 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. 3Verpflichtet sind die Grund-
stückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 4Sie haben 
auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür erforderliche Über-
wachung zu dulden.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder  
Benutzungszwang
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweck-
verband einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht
(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar 
ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volks-
gesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen 
einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere ent-
gegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von 
Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Was-
ser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung 
gewährleistet wird.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband 
Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrie-
ben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen 
in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer 
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversor-
gungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Aus-
lauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseein-
richtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. 
B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung 
ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss
(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarungen im Eigentum des Zweckverbandes.
(2) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband herge-
stellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein.
(3) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und  
Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung.  
2Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzu-
schließen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; 
seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 
4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstücks-
eigentümers nachträglich geändert werden, so kann der Zweck-
verband verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung 
geregelt werden.
(4) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 
schaffen. 2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine an-
gemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine 
Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede 
Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 
Undicht werden von Leitungen sowie sonstige Störungen unver-
züglich dem Zweckverband mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers
(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
dem anderen verpflichtet.
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage 
und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungs-
einrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender 
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstücks-
eigentümers.
(3) entfällt (§ 12 Abs. 4 AVBWasserV ist aufgehoben zum 18.12.2014)
(4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleis-
ten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen.
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§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des 
Grundstückseigentümers
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt 
oder wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-

tümers und ein Lageplan,
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten.
2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von 
den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.
(2) 1Die Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so er-
teilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn 
unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 
4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die 
Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigen-
tümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher 
Zustimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach Straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zu-
stimmung unberührt.
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installations-
unternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des 
Zweckverbandes oder eines anderen Wasserversorgungsunter-
nehmens eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigen-
gewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls 
sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen.
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der 
Anlagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen 
zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder 
seines Beauftragten.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
band Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigen-
tümers
(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er 
hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckver-

band berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verwei-
gern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anla-
ge sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung
(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den 
Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienen-
den Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, 
ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom Zweckverband 
auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforder-
lich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen 
Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnun-
gen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der 
Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, 
werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflich-
tet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckver-
band mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung 
wesentlich erhöht.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 
Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung
(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung 
erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die 
vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.
(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
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tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks dienen.
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverban-
des die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar 
ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung
(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er 
liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Be-
schaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs-
gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechts-
vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde 
wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt ge-
ben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksich-
tigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen 
auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.
(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne 
Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausan-
schlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasser-
versorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Belieferung 
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter 
Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung 
des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten 
erforderlich ist. 4Der Zweckverband darf ferner die Lieferung unter-
brechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit 
möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung 
vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.
(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von 
Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband 
nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen 
veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch 
auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 
für Feuerlöschzwecke
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließ-
lich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen.
(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbandes, der Polizei und der Feuerwehr 
zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Lei-
tungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur 
Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen.
(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungs-
leitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht 
hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestel-
len
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweck-
verband zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der 
Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; erlegt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest.
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnom-
men werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfü-
gung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 

des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden 
vom Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden 
ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des 
Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehil-
fen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe-
rechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist.
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2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücks-
eigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 
weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregel-
mäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstücks-
eigentümer.
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücks-
eigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserver-
sorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. 
2Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern 
auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein 
drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt ist oder von ihm in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler
(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die 
Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des 
Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Was-
serzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der 
Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung 
gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzu-
hören und seine berechtigten Interessen zu wahren.
(1a) 1Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten oder nach 
eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden Wasserzähler durch 
einen elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen. 
2Mithilfe dieser elektronischen Funkwasserzähler dürfen ver-
brauchsbezogene und trinkwasserhygienisch relevante Daten er-
hoben, gespeichert und verarbeitet werden. 3Es dürfen insbeson-
dere folgende Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:
– Zählernummer;
– aktueller Zählerstand;
– Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre;
– Durchflusswerte;
– die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeitpunkte;
– Betriebs- und Ausfallzeiten;
– Speicherung von Alarmcodes (z. B. Leckage- oder Rückflusswerte).
4Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul gespei-
cherten Daten dürfen durch Empfang des Funksignals turnusmäßig 
(in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies zur 
Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. 5Sie dürfen 
in gleicher Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies 
im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen 
Betrieb der Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes er-
forderlich ist. 6Zu anderen Zwecken ist eine Auslesung der ge-
speicherten Daten, auch durch Empfang des Funksignals, nicht 
zulässig. 7Ausgelesene Daten dürfen nur zu den Zwecken von Satz 4 
und Satz 5 genutzt oder verarbeitet werden. 8Die in einem solchen 
Zähler gespeicherten Daten sind spätestens nach 500 Tagen zu 
löschen. 9Nach Satz 5 ausgelesene Daten sind, soweit sie für die 

dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden, spätestens 
aber fünf Jahre nach ihrer Auslesung zu löschen. 10Dem Einbau und 
Betrieb solcher Zähler kann ein Betroffener über den aus dieser 
Satzung oder aus der Gebührensatzung heraus Berechtigten und 
Verpflichteten nach Maßgabe von Art. 15 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches 
Datenschutzgesetz schriftlich widersprechen.
(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der 
Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass 
der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu über-
nehmen.
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen.
(4) 1Mechanische sowie elektronische Wasserzähler ohne Funkmo-
dul werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes mög-
lichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Zweck-
verbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen bzw. 
ausgelesen. 2Bei elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul, 
bei denen nicht sämtliche gespeicherte Daten per Funk übermittelt 
werden, erfolgt eine Auslesung vor Ort nur mit Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. 3Dieser hat dafür zu sorgen, dass die 
Wasserzähler leicht zugänglich sind.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 

erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter beson-
deren Erschwernissen verlegt werden können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler
(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs.2 des Eichgesetzes ver-
langen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung 
nicht beim Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.
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§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs 
schriftlich dem Zweckverband zu melden.
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach 
§ 6 zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversor-
gung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 

Anlagen abzuwenden,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweck-
verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinrei-
chende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen 
Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, 
wer
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 

5) zuwiderhandelt,
2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 

2 festgelegten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlage-
pflichten verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt,

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote 
verstößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall er-
lassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes.

§ 26
Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt zum 1.1.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1.12.1995, zuletzt geändert 
mit Satzung vom 23.5.2000, außer Kraft.
Heßdorf den, 28.11.2023
Zweckverband zur Wasserversorgung der Seebachgruppe
Horst Rehder
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung der Satzung zur  
Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Eltersdorfer Gruppe
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe 
hat der Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde 
die Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung vorgelegt. Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 
KommZG i.V.m. Art 24 Abs. 1 KommZG und § 22 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung wird die Satzung hiermit amtlich bekannt gemacht. 
Die Satzung wird im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 11 am 15. 
November 2023 veröffentlicht. Die Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung für die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eltersdorfer Gruppe kann zu den allgemeinen Geschäftszeiten bei 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 91052 Erlangen, Äußere 
Brucker Str. 33, Tel. 09131/823-4509, Ansprechpartnerin Frau 
Mekelburg sowie im Internet unter www.estw.de/zweckverband 
eingesehen werden. 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Eltersdorfer Gruppe
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe 
erlässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) folgende Satzung vom 19. Oktober 2023

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung für 
die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe (BGS – WAS) 
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vom 16. Oktober 2007 (Mittelfränkisches Amtsblatt 23/2007, S. 
161), geändert durch 

• Satzung vom 22. April 2009 (Mittelfränkisches Amtsblatt 
13/2009, S. 81)

• Satzung vom 22. November 2012 (Mittelfränkisches Amtsblatt 
1/2013, S. 6) 

• Satzung vom 21. Oktober 2016 (Mittelfränkisches Amtsblatt 
11/2016, S. 160)

• Satzung vom 23. Oktober 2019 (Mittelfränkisches Amtsblatt 
12/2019, S. 165)

wird wie folgt geändert:
1. In § 11 Verbrauchsgebühr
Absatz 1 wird 
„2,065 €“ durch „2,449 €“ ersetzt.
2. In § 15 Berechnung, Fälligkeit und Einhebung der Gebühren 
Absatz 4 werden 
in Satz 4 „3,50 €“ durch „3,50 € (steuerfrei)“
in Satz 4 „50,00 €“ durch „50,00 € (steuerfrei)“
in Satz 9 „3,00 €“ durch „3,00 € (steuerfrei)“
ersetzt. 
Satz 6 wird gestrichen und ersetzt durch:
„Im Falle der Einstellung (Sperrung) der Wasserlieferung gemäß 
§ 23 der Wasserabgabesatzung (WAS) wird ein Betrag von 50,00 € 
(steuerfrei) sowie bei der Wiederaufnahme der Versorgung ein Be-
trag von 46,73 € (netto) erhoben.“

3. In § 16 Mehrwertsteuer
wird der Satz gestrichen und ersetzt durch:
„Zu den steuerpflichtigen Beiträgen und Gebühren wird die Mehr-
wertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.“

§ 2 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.
Erlangen, den 19. Oktober 2023
Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe
Frank Oneseit
Verbandsvorsitzender

Hinweise des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Elters-
dorfer Gruppe (ZVE) an seine Kunden:
Die Anpassung der Verbrauchsgebühr gemäß § 11 der BGS-WAS um 
knapp 19 % ist durch allgemeine Kostensteigerungen und Kosten-
steigerungen aufgrund außerordentlicher Sanierungsmaßnah-
men im Bereich der Wassergewinnung bzw. Wasseraufbereitung 
bedingt.
Wir weisen darauf hin, dass bei Gebühren-, Mehrwertsteuer- oder 
sonstigen Änderungen während eines Abrechnungsjahres die zeit-
anteiligen Mengen rechnerisch ermittelt werden. Dieses Verfahren 
hat sich in der Praxis bestens bewährt. Selbstverständlich können 
unsere Kunden ihre Zählerstände auch selbst ablesen und den 
Erlanger Stadtwerken AG, diese ist mit der Betriebsführung für 
den Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe 
beauftragt, 

• telefonisch unter 09131 / 823 – 41 41  |  
Montag – Donnerstag von 7 – 17 Uhr, Freitag von 7 – 15 Uhr  

• per Fax 09131 / 823 – 47 34
• im Internet  |  www.estw.de

• per E-Mail  |  kundenservice@estw.de

mitteilen. 
Unsere Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, in der Folgezeit 
aufgrund von Preisänderungen bzw. eines anderen Verbrauchsver-
haltens die Höhe der Abschläge anzupassen, um Nachzahlungen 
zu vermeiden. Eine automatische und individuelle Anpassung der 
Abschläge erfolgt außerhalb der Endabrechnung wegen des unver-
hältnismäßig hohen Aufwandes nicht. Änderungen können Sie uns 
jederzeit schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail mitteilen.

Einladung zur 2. Sitzung 2023 des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft in der Stadt 
Erlangen und im Landkreis Erlangen-
Höchstadt am Freitag den 15. Dezember 
2023, um 10:15 Uhr, im Sitzungssaal des 
Landratsamtes.

Tagesordnung
Öffentlich Seite
TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 25.04.2023  

– öffentlich – 1 – 6

TOP 2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 
 Finanzplan 2023 – 2027 (Anlage) 7 – 8

TOP 2.1 Stellenplan 2024 (Anlage) 9

TOP 3 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2022 
 Anlage 1  

(Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 vom 08.08.2023)
 Anlage 2  

(geänderte Haushaltsrechnung 2022 vom 07.06.23) 10 – 11

TOP 4 Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2015 – 2020  
(Anlage) 12 – 13

TOP 5  Dienstanweisung für die Verwaltung der liquiden  
Mittel des Zweckverband Abfallwirtschaft  
Stadt Erlangen – Landkreis Erlangen-Höchstadt

 (DA Verwaltung liquide Mittel-Anlage) 14

TOP 6 Vergabebefugnisse des ZVA für Bauleistungen (VOB),  
Lieferung- und Dienstleistungen (UVgO/VgV),  
sowie Freiberufliche Leistungen (FL/VGV) 15 – 16

TOP 7 Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Abfall 17

TOP 8 Anfragen in nichtöffentlicher Sitzung 

Ich darf Sie zu dieser Sitzung einladen. Eine nicht öffentliche Sit-
zung schließt sich an. Bei Verhinderung werden Sie gebeten, Ihre 
Stellvertreterin bzw. Ihren Stellvertreter zu benachrichtigen.
Freundliche Grüße
Dr. Florian Janik
Verbandsvorsitzender
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Sitzungskalender
Weitere Informationen: www.ratsinfo.erlangen.de 
Donnerstag, 07.12.2023: Nachhaltigkeitsbeirat; Ausländer- und  
   Integrationsbeirat
Dienstag, 12.12.2023: Umwelt-, Verkehrs- und Planungs- 
   ausschuss/Werkausschuss EB77
Donnerstag, 14.12.2023: Stadtrat
Montag, 18.12.2023: Jugendparlament
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